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RS OGH 1968/9/4 5Ob221/68,
6Ob38/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1968

Norm

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Von einer inkongruenten Deckung im Sinne des § 30 KO kann nicht gesprochen werden, wenn der Verp ichtete den

Gläubiger dadurch befriedigt, daß er den geschuldeten Betrag samt Kosten dem Gläubiger zahlt, um die Durchführung

der Exekution hintanzuhalten.
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